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maßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur 
Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I S. 101).“

33. § 3 der Anordnung Nr. 2 vom 23. März 1961 über 
die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
(GBl. II S. 121) erhält folgende Fassung:

,.§ 3
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig Luftfahrthin

dernisse nicht vorschriftsmäßig kennzeichnet oder 
befeuert oder den Ausfall der Befeuerung nicht 
unverzüglich der Deutschen Volkspolizei meldet, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens obliegt dem Leiter der Hauptverwaltung der 
Zivilen Luftfahrt.

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafver
fahrens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaß
nahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur 
Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I S. 101).“

34.a) § 9 der Verordnung vom 18. Mai 1961 über das 
Meßwesen (GBl. II S. 191) erhält folgende Fassung:

,.§ 9
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als Verant

wortlicher in Betrieben oder Institutionen

a) zum Vergleich von Betriebsmeßgeräten im 
Sinne von § 1 nicht beglaubigte Normale ver
wendet oder bereithält

b) in den Fällen des § 2 Meßgeräte verwendet oder 
bereithält, die nicht vom Deutschen Amt für 
Meßwesen und Warenprüfung geeicht oder 
rechtzeitig nachgeeicht sind

c) seinen Verpflichtungen aus § 3 nicht nach
kommt

d) Auflagen und anderen Anweisungen, die das 
Deutsche Amt für Meßwesen und Warenprüfung 
auf Grund dieser Verordnung oder der dazu er
gangenen Durchführungsbestimmungen im Ein
zelfall schriftlich erteilt, nicht nachkommt

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 
aus Vorteilsstreben oder ähnlichen, die gesellschaft
lichen Interessen mißachtenden Beweggründen oder 
wiederholt innerhalb von zwei Jahren begangen 
und mit Ordnungsstrafe geahndet worden oder ist 
ein größerer Schaden verursacht worden oder hätte 
er verursacht werden können, kann eine Ordnungs
strafe bis zu 1 000 M ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens obliegt dem Präsidenten des Deutschen Amtes 
für Meßwesen und Warenprüfung.

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten ge
mäß Abs. 1 sind die vom Präsidenten des Deutschen 
Amtes für Meßwesen und Warenprüfung dazu er

mächtigten Mitarbeiter befugt, eine Verwarnung 
mit Ordnungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M 
auszusjfr edlen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafver
fahrens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaß
nahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur 
Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I S. 101).“

b) § 10 wird gegenstandslos.

35. §22 der Verordnung vom 29. Juni 1961 über Ar
beitszeit und Erholungsurlaub (GBl. II S. 263) er
hält folgende Fassung:

„§ 22

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als Betriebs
leiter oder leitender Mitarbeiter den Bestimmungen 
über
a) die Einhaltung der Arbeitszeit
b) die Einhaltung der Grenzen der Überstunden

c) den besonderen Schutz der Werktätigen mit 
schwerer oder gesundheitsgefährdender Arbeit 
oder

d) den besonderen Schutz der Tuberkuloseerkrank
ten oder -rekonvaleszenten, Schwerbeschädigten, 
Frauen und Jugendlichen

zuwiderhandelt, kann mit Verweis oder Ordnungs
strafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens obliegt den Vorsitzenden der Räte der Kreise 
und den Leitern der zuständigen Arbeitsschutz
inspektionen.

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafver
fahrens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaß-

- nahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur 
Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I S. 101).“

36. In die Geldverkehrsordnung vom 20. September 
1961 (GBl. II S. 461) werden nach § 7 folgende §§ 7a 
und 7b eingefügt:

,.§ 7a
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestim

mungen des § 7 Abs. 1 zuwiderhandelt und dadurch 
den ordnungsgemäßen Zahlungsverkehr über die 
Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik 
stört, ohne daß die Interessen der sozialistischen 
Gesellschaft erheblich verletzt werden und diese 
Rechtsverletzung die Zollverwaltung der Deutschem 
Demokratischen Republik feststellt, kann durch die 
Dienststellen der Zollverwaltung der Deutschen De
mokratischen Republik mit einer Strafverfügung 
bis zur fünffachen Höhe der transportierten Zah
lungsmittel, jedoch nicht höher als bis 5 000 M be
straft werden.

(2) Wer vorsätzlich einen anderen zu einem Ver- 
stoß nach Abs. 1 veranlaßt oder ihn bei der Durch
führung einer solchen Rechtsverletzung unterstützt, 
kann durch die Dienststellen der Zollverwaltung


